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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §303 Abs4;

Rechtssatz

Das Vorliegen bisher nicht erklärter Einkünfte, wie beispielsweise einer Witwenpension, stellt zweifelsfrei eine Tatsache

im Sinne des § 303 Abs. 4 BAO dar. Ob den Abgabep;ichtigen ein Verschulden am Unterbleiben entsprechender

Angaben in den Abgabenerklärungen tri<t, ist für die Frage der Zulässigkeit der Wiederaufnahme von Amts wegen

nicht entscheidend.
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